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V erantw ortlich : D ipl.-K fm . W o lfg a n g  K. A . Disch

Neue W ege der Absatzfinanzierung —  Nach den Beiträgen Ober „Leasing" in der A p ril- 
Ausgabe des WIRTSCHAFTSDIENSTES stellen w ir  heute die Ausführungen Ober eine 

weitere, in der Bundesrepublik bisher nur wenig beachtete M ethode der Absatzfinanzie
rung zur Diskussion. Der A u to r hat sich sehr eingehend m it „F acto ring" beschäftigt, u. a. 
in seinem 1960 erschienenen Buch, und dürfte  daher manchem Leser aus Handel, Industrie 
und Finanzierungskreisen w ertvo lle  Anregungen fü r die eigene absatzwirtschaftliche 
Tätigkeit verm itteln.

F A C T O R IN G : 

Neues Instrument der Absatzfinanzierung und Kreditsicherung

Dr. G isbert jKnopik, Frankfurt/M ain

In einer Zeit, d ie  durch Verschärfung des W ettbewerbs 
a u f fast a llen M ärkten, durch Konditionszugeständ

nisse an die W arenabnehm er und verstärkte Insolvenz
ge fahr gekennzeichnet ist, muß der Unternehmer stän
dig  das Problem einer zweckmäßigen A bsatzfinanzie
rung und wirksamen Kreditsicherung bewältigen. Die 
herkömmlichen Methoden der kurzfristigen Forde
rungsfinanzierung und der Absicherung de r Forde
rungsaußenstände reichen nicht immer aus, oder aber 
sie sind zu schw erfä llig , um dem Unternehmer eine 
spürbare H ilfe  zu sein. Die Absatzfinanzierung ist für 
Herste ller und Handel zu einem Hauptproblem  gewor
den, hängt doch auch von seiner Lösung die Erzielung 
eines möglichst großen Umsatzes und die Festigung 
de r Stellung a ls-Konkurrent am M ark t ab.

N icht zuletzt d a ra u f ist es zurückzuführen, daß vo r
nehmlich während der letzten 40 Jahre in den USA 
eine starke Neigung besteht, sich d ie  Unterstützung 
einer der großen Factoringgesellschaften zu sichern.

Für das von diesen Instituten betriebene „F acto ring" 
g ib t es keine passende deutsche Übersetzung. Es ist 
noch nicht a llzu lange her, daß in Deutschland selbst 
anerkannte Finanzierungsfachleute m it dem B egriff 
„F acto ring" nichts anzufangen wußten. O ffenbar 
haben auch die Veröffentlichungen und V orträge in 
den letzten v ie r Jahren nicht vermocht, eine genaue 
Vorste llung vOn dem Wesen des Factoringgeschäftes 
•zu verm itteln. Dieser Aufsatz ste llt darum  einen neuer
lichen Versuch dar, die verschwommenen Vorste llun
gen über „F ac to ring" zu beseitigen.

WAS IST FACTORING?

Der Klient, also der Produzent oder Händler, lie fe rt 
an seine Kunden W aren gegen Z iel. Die entstehende 
Forderung tr it t  er im Rahmen des Factoringvertrages 
an den Factor ab. Dadurch übernim m t der Faktor nach 
erfo lg te r K red itwürdigkeitsprüfung (diese dauert höch
stens 24 Stunden, norm alerweise nur 6 StundenI) in 
bezug au f den Kunden die v o lle  Verantwortung für 
dessen Zahlungsfäh igkeit. Der Kunde ist durch A u f
druck au f den Rechnungen gehalten, bei Fälligke it 
seiner Verb indlichkeiten Zahlung ausschließlich an den 
Factor zu leisten. A u f Verlangen des Klienten gewährt 
der Factor diesem au f die übertragenen Forderungen 
m it nachgewiesenem Versand der W are Vorschüsse, 
die 70 “/o bis 100%  der Forderungen ausmachen.

FACTOR

§1

Am besten können w ir  uns das Factoringgeschäft an KLIENT Warenlieferung gegen Ziel KUNDE
Hand eines Schaubildes verständlich machen: Lieferant Abnehmer

An einem Factoringgeschäft sind im N o rm a lfa ll drei 
Parteien bete ilig t, der Factor, sein K lient (zwischen 
beiden w ird  ein Vertrag geschlossen) und der Kunde 
des Klienten.

Eine führende Persönlichkeit dieser Branche hat den 
B egriff „F ac to ring" als d ie  Anwendung der A u to 
m ation au f d ie  finanzie llen , kred it- und verwaltungs-
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mäßigen Probleme einer Unternehmung beschrieben, 
ich habe diese Frage „W as ist Factoring" stets mit 
dem Hinweis beantwortet, daß es sich beim Factoring 
um eine Synthese von Bank- und Kreditversicherer
funktionen handelt. Zur Erläuterung dieses Deutungs
versuches w ird  es zweckmäßig sein, d ie  wichtigsten 
Aufgaben des modernen amerikanischen Factors (Fac
toringgesellschaft) aufzuzeichnen: ,

—  A nkauf von offenen Buchforderungen der Klienten 
au f G rund von W arenlie ferungen an Kunden nach 
e rfo lg te r K reditwürdigkeitsprüfung durch den Factor

—  Übernahme' des vo llen  Kreditrisikos, d. h/ Versiche
rung des Klienten gegen Forderungsverluste durch 
Zah ungsunfähigkeit seiner Abnehm er

—  Erstellung der Rechnungen an die Kunden des 
Klienten

—  Führung der gesamten Kundenbuchhaltung der 
Klienten

—  Einzug der Forderungen (Inkassodienst)
—  Finanzierung der Geschäfte des Klienten

durch sofortige Bevorschussung der angekauften- 
Forderungen vor deren Fälligkeit, 
durch Kredite, die durch vorhandene Vorräte oder 
im Produktionsprozeß befindliche Waren gesichert 
werden, ,
durch fallweise Gewährung langfristiger Kredite für 
die Erneuerung oder Erweiterung der Produktions
ausrüstung gegen entsprechende Sicherheitsleistun
gen,
durch ungesicherte Kredite gegen Eigenakzept boni
tätsmäßig einwandfreier Klienten . ■

—  Umfassende Beratung der Klienten in a llen Unter
nehmensfragen und laufende In form ation über ak
tuelle V^irtschaftsfragen.

Aus der kurz skizzierten Darstellung des Ablaufes 
einer Factoringgeschäftes geht hervor, daß das Fac
toringsystem weder m it de r' Absatzfinanzierung der 
Banken, noch m it dem Geschäft der ebenfalls in den 
USA beheimateten Commercial Finance-Companies, 
noch m it der Tätigke it der auch in Deutschland bekann
ten Kreditversicherungsgesellschaften,identisch ist .Eine 
Verg le ichbarkeit ist nur in einzelnen M erkm alen ge
geben. Die Banken und Commercial Finance-Compa
nies beleihen ledig lich d ie  zedierten W arenfprderun- 
gen, ohne diese zu erwerben und ohne das Kredit
ris iko zu übernehmen. Die Versicherungsgesellschaften 
ihrerseits gewähren keine Kredite, sie schützen le d ig 
lich den Lieferanten gegen A usfä lle  durch Zahlungs
un fähigke it seiner W arenabnehm er, wobe i er a lle r
dings am Verlust in Höhe des sogenannten „Selbst- 
behaltes" pa rtiz ip ie rt. In Deutschland besteht insofern 
eine gewisse A rbeitste ilung zwischen Banken und Kre
ditversicherungsgesellschaften. Beim Factoring hinge
gen sind die Funktionen beider Institute in denkbar 
günstiger W eise vereint.

WAS KOSTET FACTORING?

Für den K lienten setzen sich die Kosten des Factoring 
aus zwei verschiedenen Entgelten zusammen. So unter
scheidet man einm al den Factor-Zins (interest charge) 
und zum anderen die Factor-Gebühr (commission oder 
fee).

D e r  F a c t o r - Z i n s

Im Rahmen des Factoringvertrages verpflichtet sich der 
Factor, dem Klienten den Nettogegenwert oder Er
werbspreis der angekauften Forderungen zum m ittleren 
V erfa lltag  gutzuschreiben. N im m t der K lient v o r d ie

sem Zeitpunkt Vorschüsse 'in  Anspruch, dann werden 
ihm vom  Tage der Vorschußgewährung bis zur Durch
schnittsfä lligkeit der übertragenen Forderungen Z in 
sen berechnet. Der Zinssatz be lie f sich in den USA 
jahre lang Unverändert au f 6Vo p .a . In den letzten 
Jahren sind jedoch die Factors m it zunehmender Ver
teuerung ih re r Refinanzierungsquellen dazu übergegan
gen, ihren Zinssatz an die sogenannte „p rim e rate" 
(Bankrate) zu binden. Im Durchschnitt lieg t de r Factor
zins rd. 2"/o über der Bankrate. (Derzeit be trägt der 
Factorzins 7 ,2 “/o p .a .)

W enn der K lient also besonders finanzkrä ftig  ist und 
keine Vorschüsse au f d ie  übertragenen Forderungen 
in Anspruch nimmt, d .h . wenn er sein Guthaben frü 
hestens am Durchschnittsfälligkeitstag der übertrage
nen Forderungen vom Factor abruft, dann bezahlt er 
in diesem Fall keine Sollzinsen;

D i e F a c t o r - G e b ü h r

Die Factor-Gebühr ste llt das Entgelt fü r jene Dienst
leistungen des Factors dar, d ie  außerhalb des reinen 
Finanzierungsgeschäftes liegen, v o r a llen Dingen also 
fü r die Übernahme des Kreditrisikos, den Inkassodienst, 
die Prüfung der Kunden des Klienten und die Führung 
der Kundenbuchhaltung, sov/ie fü r andere G e fä llig 
keitsdienste, die m it de r Abw icklung des Geschäftes 
in Verbindung stehen. Sie ist som it ein reines Leistungs
entgelt.

D ie Höhe der Factor-G ebühr w ird  durch verschiedene 
Größen beeinflußt, deren genaue Analyse es dem 
Factor erst erm öglicht, ein verbindliches Angebot ab 
zugeben. So b ilde t zum Beispiel de r beabsichtigt© jähr
liche Umsatz eine w ichtige Bemessungsgrundlage. Die 
meisten Factoringgesellschaften schließen nur dann mit 
den Lieferanten Verträge ab, wenn ein M indestumsatz 
(meistens 150 000 bis 250 000 D o lla r pro Jahr) gewähr
leistet w ird . Selbstverständlich werden in besonderen 
Fällen Ausnahmen gestattet. Je höher der jährliche 
Umsatz, desto n iedriger w ird  die Factor-G ebühr fest
gesetzt. Des weiteren ist d ie  Bonität der W arenabneh
mer von großer Bedeutung, denn je besser deren Zah
lungsfähigkeit, desto n iedriger werden die vom Factor 
zu fragenden Forderungsausfälle sein.

Von Bedeutung fü r den Factor is t aber auch die Lei
stungsfähigkeit und überhaupt das Geschäftsgebaren 
des Klienten selbst; denn je geringer bei einem seriö
sen Geschäftsmann die G efah r von W arenrücksendun
gen, Preisminderungen wegen M ängelrüge usw. ist, 
desto großzüg iger kann der Factor seine G ebühr im 
H inblick au f eine reibungslose Abw icklung des Ge
schäftes in Ansatz bringen.

Darüber hinaus interessiert sich d e r Factor auch für 
den Um fang der einzelnen A u fträge ; denn ähnlich 
w ie im Bankgeschäft d ie  Bearbeitung eines Schecks 
über einen kleinen Betrag m it genau soviel Ze itau f
w and verbunden ist, w ie  d ie  Bearbeitung eines Schecks 
über einen wesentlich höheren Betrag, ve rhä lt es sich 
auch m it der Bearbeitung der einzelnen A ufträge im 
Factoringgeschäft.

Von größte r W ich tigke it ist auch das dem W aren
abnehmer vom Lieferanten eingeräumte K reditz ie l. Je 
länger der Factor au f den Eingang der angekauften 
Forderungen warten muß, desto g rößer ist sein Risiko 
und desto langsamer auch der Umschlag seines ein
gesetzten Kapitals.
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Letztlich spielt auch noch d ie  Branche des Klienten und 
die A rt der zusätzlichen Factorleistungen (z. B. Rech- 
nungsousfertigung und -versond) bei der Bemessung 
der G ebühr eine Rolle.

Um dem Leser eine ungefähre Vorstellung von der 
Höhe der Factoringgebühr zu geben, sei gesagt, daß 
sie etwa zwischen Vo und 4 “/» liegen kann. Im 
Durchschnitt be trägt sie etwa 1,3“/» bis 1,7 “/». Die Ge
bühr w ird  nur einmal vom jew eiligen Monatsumsatz 
berechnet, unabhängig davon, w ie lang die Kreditziele 
der Einzelforderungen sein mögen.

SENKUNG DER ABSATZKOSTEN

Es ist unbestreitbar, daß das Factoring sich positiv auf 
die Kosten eines Betriebes auswirkt. Z w ar kann man 
nicht von vornherein genau, sagen, w ie  hoch die Er
sparnis bei Inanspruchnahme eines Factors sein w ird , 
weil das ganz vom ¡eweiiigen Einzelfai'I abhängt. 
Aber selbst wenn die effektive Höhe der Einsparungen 
stets von der Lage des einzelnen Unternehmens ab
hängig ist und sich erst später durch vergleichende 
Betrachtungen erm itte ln  läßt, so ist es doch nicht schwer, 
wenigstens d ie  einzelnen Ersparnisquellen aufzuzeigen. 
Noch den Erfahrungen, die amerikanische Unterneh
men m it dem Factoring gemacht haben, werden im 
wesentlichen fo lgende variab le  und fixe  Kosten ge
senkt oder gänzlich ausgeschaltet:

— A lle  VeHuste im Zusammenhang m it der Insolvenz 
der W arenabnehm er

— Kosten fü r Auskunfteien
— Kosten der K reditabte ilung, M ahnabte ilung und der 

Kundenbuchhaltung
— Gesetzliche und sonstige Nebenkosten fü r die Bei

treibung von Forderungen
— Kreditversicherungsprämien einschließlich  Neben

kosten
— Zinsen fü r Bankkredite, die nicht mehr länger in 

Anspruch genommen werden
— Kosten bei der Anwerbung von nicht e inwandfre ien 

Kunden.

Besonders vo rte ilh a ft w irk t sich das Factoringsystem 
bei Saisonbetrieben aus. W ir  können im Rahmen d ie 
ses Aufsatzes nur da rau f hinweisen, daß der Factor 
nicht nur W arenforderungen bevorschußt, sondern auch 
eine weitergehende Kred ith ilfe  in Form einer Bevor
schussung der Fertigwarenbestände gewährt, die ihm 
dann zur Besicherung übereignet werden. Das be
deutet fü r einen Saisonbetrieb, daß während des gan
zen Jahres praktisch kontinuieriich au f Lager produ
ziert werden kann, so daß die bei den üblichen Stoß
geschäften anfa llenden Zusatzkosten zum größten Teil 
elim iniert werden.

Wenn man a lle  diese Einsparungsmöglichkeiten add iert 
und davon die Factoringkosten absetzt, dann hat man 
am Ende des Jahres genau den Betrag, der dem Unter
nehmen von der Kostenseite her durch das Factoring 
zugewachsen ist.

ABSATZSTEIGERUNG —  ERTRAGSSTEIGERUNG

Der positive Einfluß des Factoring au f die Rentabilitä t 
des Klienten w irk t, sich aber nicht nur a lle in  durch die 
Senkung des Aufwandes aus, sondern macht sich auch 
direkt, auf der Ertragsseite bemerkbar.

Viele Unternehmen wären sicheHich in der Lage, er
heblich mehr Erzeugnisse abzusetzen, als sie tatsächlich 
tun. Der beschränkte Kreditrahmen und der M angel

an eigenem Kop ita l, der sich vornehmlich bei k le i
neren und m ittleren Unternehmen bem erkbar macht, 
läß t aber eine Umsatzausweitung und dam it eine g rö 
ßere G ewinnerzie lungsm öglichkeit . nicht zu. Dieses 
Problem w äre  nicht gegeben, wenn der L ieferant mit 
einer sofortigen Bezahlung seiner W aren rechnen 
könnte, was aber bestenfalls bei g roßer G eldm arkt- 
ftüssigkeif de r Fall sein w ird . W ie aber schon eingangs 
erwähnt, ist der Unternehmer bei de r gegenwärtigen 
M arktlage  in den meisten Fällen gezwungen, dem 
W arenabnehm er großzügige Zugeständnisse bei der 
Bemessung der Kreditzie le zu machen, wenn er den 
A u ftrag  erhalten w ill. Je länger jedoch das eingeräumte 
Kreditzie l, desto geringer w ird  die Umlaufgeschwin
d igke it des eingesetzten Kapitals. Die Umlaufgeschwin
d igke it des Kapitals hängt bekanntlich davon ab, w ie 
lange das Kap ita l im Rohmaterial, in der Fertigung, 
in den Fertigwaren und in den Außenständen gebun
den ist. Liefert e in  Unternehmer zum Beispiel gegen 
ein Z iel von 90 Tagen, dann kann das in den Außen
ständen investierte Kap ita l nur vierm al im Jahr um
geschlagen werden. W ürde sich jedoch der Unterneh
mer d ie  Dienste des Factors zunutze machen, dann 
könnte er sofort nach Versand der W are  Ober den 
Gegenwert des Rechnungsbetrages verfügen und theo
retisch das sonst in den Debitoren festgelegte Kapita l 
be liebig o ft Um schlägen. Das bedeutet, daß der Unter
nehmer bei gleichem Kapitoleinsatz einen erheblich 
größeren Umsatz erzielen kann, so daß das Verhältnis 
Erfrag zu eingesetztem Kapita l fü r die einem Factor 
angesch'lossene Unternehmung größer w ird .

Kleine und m ittelgroße Unternehmen sind oftm als auch 
gezwungen, lukrative G roßaufträge abzuweisen, weil 
sie nicht in der Lage sind, ein solches Geschäft zu finan
zieren. A ber nicht nur der M angel an Kapita l, sondern 
auch d ie  G röße des in einem  solchen A uftrag  liegen
den Risikos hä lt d ie  Geschäftsführung davon ab, den 
A u ftrag  zu übernehmen; denn wenn dieser A u ftrag 
geber einmal insolvent werden sollte, müßte man um 
den Bestand der eigenen Unternehmung fürchten.

Andere Unternehmen w iederum  könnten ihren Umsatz 
vergrößern, wenn  sie neue, bisher unerforschte M ärkte 
bearbeiten würden. M an denke in diesem Zusammen
hang nur an die M öglichkeiten, die in den Entwick
lungsländern liegen, oder aber auch an die Schwierig
keiten, die sich bei einer Änderung des eigenen Fa
brikationsprogram m s oder ga r bei der Einführung 
gänzlich neuer A rtike l ergeben.

Neue M ärkte und neue Programme bergen aber zu 
unübersichtliche Risiken in sich, die das Geschäft be
lasten. So sind den Unternehmen in verschiedener 
Hinsicht die Hände gebunden, und potentie lle Ge
winne können nicht in tatsächliche verw andelt werden.

M it H ilfe  des Factors kann der Fabrikant oder Händler 
jederzeit diese Schwierigkeiten überbrücken, indem der 
Factor d ie  Verkäufe seiner Klienten im praktischen 
Ergebnis durch die G ewährung von Vorschüssen vor 
Durchschnittsfälligkeit der Einzelforderungen auf Bar
zahlungsbasis stellt. Für den Factor ist es au f Grund 
seiner eigenen großen K ap ita lk ra ft ohne weiteres mög
lich, selbst große Einzelaufträge seiner Klienten zu 
finanzieren und das K reditris iko da für zu übernehmen. 
Den Factor berühren die Risiken, die in neuen M ärkten 
liegen, weniger, denn bei ihm verteilen sich diese auf 
eine große Anzahl von Einzelforderungen, wodurch 
eine größere Streuung als bei einem einzelnen Unter
nehmen erz ie lt w ird.
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Zusätzlich is t noch folgendes zu bemerken: Da der 
K lient eines Factors ständig in dem Umfang flüssig 
ist, w ie  er W aren absetzt, ist er auch in der Lage, sein 
Rohmaterial günstiger einzukaufen. H ier w irk t sich die 
Regulierung der Rechnungen unter Skontoausnutzung 
d irek t ertragssteigernd aus. Ganz abgesehen davon, 
daß der Unternehmer bei Barzahlung günstigere Ein
kaufsbedingungen aushandeln kann.

W IE KANN SICH DER DEUTSCHE UNTERNEHMER DAS 
FACTORING ZUNUTZE MACHEN?

In der Bundesrepublik sind bisher erst zögernde Ver
suche unternommen worden, das Factoringgeschäft 
einzuführen. Die G ründe dafür, daß Factoring in 
Deutschland in der Praxis noch so gut w ie unbekannt 
ist, obwohl dieses System in den USA schon seit einer 
Reihe von Jahrzehnten in großem Umfange  zufrieden
stellend arbeite t, sind mannigfach.

Einmal ist es das Fehlen einer gesetzlichen Bestim
mung, die dem Factor ein Pfandrecht an den W aren 
des Klienten einräum t und ihn fü r den Fall schützt, daß 
er, w ie  zum Beispiel bei Saisonbetrieben, Vorschüsse 
au f W arenvorrä te  einräumt. H ier könnte jedoch durch 
Einbau einer entsprechenden Bestimmung in den Fac
to ringvertrag  A bh ilfe  geschaffen werden.

Eine wesentlich größere Schwierigkeit ist jedoch darin 
zu erblicken, daß es in Deutschland kein so gut funk
tionierendes Auskunftswesen g ib t, w ie man es in Am e
rika  kennt. D ort ist jedes Unternehmen von sich aus 
bestrebt, den Auskunfteien durch Einsichtgewährung 
in Bilanzen und Ergebnisrechnungen eine Vorstellung 
seiner Bonität zu verm itteln. In Deutschland ist aber 
fast jedes Unternehmen bemüht, seine wahren V erhält
nisse Fremden gegenüber möglichst zu verschleiern, so 
daß es immer ein Risiko b le ib t, eine Kreditentscheidung 
auch anhand von Auskunfteim ateria l zu treffen.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist ferner die 
Tatsache, daß es bei uns eine Reihe von Unternehmen 
g ib t, d ie  Zessionen überhaupt nicht anerkennen.

W ir  dürfen weiterh in  nicht vergessen, daß in Deutsch
land die Beziehungen zwischen den Banken und ihren 
Kreditnehmern auf Grund jahre langer Zusammenarbeit 
sehr eng sind und es aus diesem G runde fü r jedes 
Factoringinstitut sehr schwer sein w ird , hier seine Tä
tigke it aufzunehmen.

Es g ib t meines Wissens bei uns bisher n'ur ein deut
sches Kreditinstitut, welches ein dem amerikanischen 
Factoring nachgebildetes Finanzierungsgeschäft in w er
bender W eise und in größerem Umfange betre ib t. Es 
handelt sich dabei um die M itteirheinische Kreditbank 
Dr. Horbach &  Co. KG., Mainz. Dieses Institut stellt die 
Verkäufe der Lieferanten an Inlands- und Auslands
kunden au f Barzahlungsbasis, indem es dem Lieferan
ten sofort au f seinen Wunsch den Rechn'ungsgegenwert 
zur Verfügung stellt. Darüber hinaus erleichtert es dem 
Klienten die A rbe it der Debitorenbuchhaltung, das 
Mahnwesen und die bonitätsm äßige Überwachung der 
W arenabnehm er. A u f Verlangen des Klienten über
nimmt diese Bank auch im Inland das Kreditris iko. Im 
Ausfuhrgeschäft a rbe ite t die M ittelrheinische Kredit
bank eng m it den Factoringinstituten im Empfänger
land —  den USA —  zusammen, wobei auch das vo lle  
Kred itris iko übernommen w ird . Andere deutsche Insti
tute, die sich noch im Zustand des Experimentierens 
befinden, sollen bzw. möchten nicht genannt werden.

In New  York g ib t es eine Reihe von Factoringinstituten, 
die deutschen Exporteuren H ilfeste llung bei der Finan
zierung ih rer Exporte nach den Verein igten Staaten 
und Kanada sowie einigen anderen Ländern leisten. 
Die bedeutendsten sind namentlich fo lgende: '

Commercial Factors Corporation, New York 16,
1 Park Avenue
Intercontinental Credit Corporation, New York 16,
2 Park Avenue

(Vertretung in der Bundesrepublik:
Kurt Strassburger, Essen, Schwanenbuschstraße 93)

W illiam  Iselin & Co., Inc., New York 10, 357 Park 
Avenue South
Meinhard & Company, Inc., New York 16, 390 Fourth 
Avenue
Shapiro Bros. Factors, New York 18, 1441 Broadway 

(Vertretung in der Bundesrepublik:
Gesellschaft für Außenhandel mbH, Hamburg 1, 
Alstertor 1, und Frankfurt/Main, Juniorhaus)

James Talcott Corporation, Inc., New York 3,
221 Fourth Avenue
Textile Banking Company, New York 10, 55 Madison 
Avenue.

Besonders gute Erfahrungen haben deutsche Expor
teure auch bei Lieferungen nach den USA und allen 
Commonwealth-Staaten m it der

International Factors Limited, London E.C. 4, 20 Can- 
non Street 

gemacht.

Es würde zu w e it führen, im Rahmen dieses Aufsatzes 
die technische Abw icklung und d ie  notwendigen V or
aussetzungen fü r Geschäftsbeziehungen m it Factors in 
Übersee zu beschreiben. N ur so vie l sei auch hier ge
sagt, daß diese Institute deutschen Exporteuren im End
effekt Vorschüsse gegen Übertragung der W aren fo rde 
rungen gewähren und gleichzeitig das hundertprozen
tige  K red itris iko übernehmen. Daneben leisten sie 
w ertvo lle  Exporthilfe au f anderen Gebieten.

M an kann im Interesse des Factoringgeschäftes nur 
hoffen, daß dieses System auch bei uns im Laufe der 
Jahre verbreiterten Eingang finde t: denn die  gebote
nen V orte ile  sollten auch den deutschen Unternehmen 
au f die Dauer nicht vorentha lten werden. Es wäre 
schon ein begrüßenswerter Fortschritt, wenn sich einige 
deutsche Banken dazu entschließen würden, das Fac
toringgeschäft neben den anderen Bankgeschäften zu 
betreiben. Das könnte im Rahmen einer Bankabteilung 
oder besser noch über eine Tochtergründung gesche
hen. Am w irkungsvollsten wäre meines Erachtens eine 
Gemeinschaftsgründung von Bank- und Kreditversiche
rungsgesellschaften. Die Vorzüge dieser Vorschläge 
liegen au f der Hand: gute Refinanzierungsmöglich
keiten, Vorhandensein von im Kreditgeschäft geschul
ten Fachkräften, Erfahrungen bei der Kundenprüfung 
und -Überwachung, gegebene Archivbestände, Kennt
nis des deutschen M arktes und der eirtzelnen Bronchen, 
Vermeidung von Kundenabwanderungen usw.

M ir  ist au f G rund der bei m ir e intreffenden Anfragen 
nur zu gut bekannt, w ie sehr dos Interesse am Facto
ring beim deutschen Publikum zunim m t; ich kenne aber 
auch andererseits die Am bitionen ausländischer Fac
tors, sich den deutschen M arkt erschließen zu w ollen. 
Die vorh in  angesprochenen deutschen Institute werden 
darum gut beraten sein, sich des Factoringgeschäftes 
anzunehmen, wenn sie nicht eines Tages au f diesem 
G ebiet ins H intertreffen geraten wollen.

IV W irtschaftsdienst 1962/V


